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GEMEINDE LKR. PFAFFENHOFEN BEGRÜNDUNG

BEGRUNDUNG

Planungsgrundlagen

Der Gemeinderat von llmmünster hat in seiner Sitzung vom 20.04.2004 die

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18,,Pappelweg" beschlossen.

Der Geltungsbereich umfasst die Flur-Nrn. 47414, 47413, 476 T, 478 T, 479 T

und 481 T.

Der Planungsbereich ist im Flächennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet

enthalten"

Planung

Für ein Teilstück der Flur-Nr. 479 wurde bei der Gemeinde ein Bauantrag für

ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage eingereicht"

Eine Genehmigung für dieses Bauvorhaben wäre vom Landratsamt erteilt

worden.

Um die Anbindung für die nördlich angrenzende Fläche (im Flächennutzungs-

plan ebenfalls als Baufläche dargestellt) und eine geordnete bauliche Entwick-

lung zu sichern, hat der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplanes

beschlossen und eine Veränderungssperre für dieses Gebiet verhängt.

lnnerhalb des Geltungsbereiches sind vier Parzellen mit je einer Wohneinheit

mit Einzelhausbebauung vorgesehen.

Auf der Parzelle 1 mit einer Größe von über 900 m2 ist auch ein Doppelhaus

zulässig. Die Parzelle 4 wird - wie im Bauantrag vorgesehen - über einen be-

stehenden Privatweg erschlossen. Eine Grunddienstbarkeit hierfür besteht.

Um die topographisch schwierige Situation der Zufahrt verträglich lösen zu

können, wird für diese Parzelle die Garage im Süden : als erdüberdeckte

Flachdachgarage - vorgesehen.

Dem natürliehen Geländeverlauf entsprechend kann auf dieser Parzelle - bei

einer geringfügigen Abgrabung an der Ostseite * ein Hanghaus entstehen.
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3.

Die bestehende Böschung an der ostgrenze kann dabei etwas abgeflacht

werden. Der Übergang zum Nachbargrundstück wird dadurch keinesfalls ne-

gativ verändert.

Die Gebäude auf den Parzellen 1 bis 3 sind als erdgeschossige Gebäude mit

ausbaubarem Dachgeschoss vorgesehen"

Die Geländesituation wurde im Zuge einer Geländeaufnahme überprüft (s. An-

lage zur Begründung).

Ein griffs- und Ausgleichsregelung

Die überplanten Flurstücke sind derzeit als Wiese bzw. Ackerland genutzt.

Gehölzbestand ist nicht vorhanden.

Die Kriterien zur vereinfachten Vorgehensweise gernäß Leitfaden des Bayeri-

schen Staatsministeriums sind erfüllt, so dass kein weiterer Ausgleichsbedarf

entsteht (s. Checkliste).

Pfaffenhofen, den 29.06.2004
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Bebauungsplan mit
Ein Bebauungsplan

integriertern Gninordnungsplan
mit integriertem Gninordnungsplan wird aufgesbilL !i" flnein

1- Vodrabenstyp

1.1

1.2

2.

Art der baulicten NuEung
Es hande{t sich beim Vorhaben um ein reines Wohngebiet (nach g 3 gauNVO)
oder um ein allgemeines Wohngebiet (nach g 4 BauNVe).

Maß der bauliciren Nuäung
Die festgesetzie GRZ wird nicht größer als O3O sein oder drle neu überbaute,/
versiegelte Fläshe wird weniger ais 4{l Yo des Plangebiets betragen.

Schutzgut Arbn und lebensräume

lm Baugebiet liegen nur Flächen, die eine geringe Bedeutung filr Natur
und l-andschaft haben; Flächen höherer Bedeufung, wie. Flächen nach den Usten 1b und 1c (siehe Anhang),, Schuägebiete im Sinne der Absdrnitte ill und llla BayNatSchG,. GeseElich geschüAe Bioiope baz. Lebensstätten oderWaldf,äcfren,
werden nichi beüoffen-

Einbindung in die Landsdraft
Für die landscfrafistypische Einbindung sind geeignete Maßnahmen vorgesehen
(2"8. Ausbildung eines gniner Ortsrandes, vgl" a B- r-r:.te 4).

ilt I nein

X," f,nein

I nein

flnein

3.

2.1

tt lm. Bebauungsplan sind geeignete Maßnafimen zur Durchgrünung und zur
Lebensraumverbesserung (vgl- z.B. Usten 2 und 3a) vorgesehen.

Schutzgut Boden

Der Versiegelungsgrad wird durch geeignete Maßnahmen
(W{. z.B. Usten 2 und 3a) begrenzt"

4" Schutzgut Wasser

4.1 Es liegt ein ausreichender Flurabstand zum Grundwasser vor.
Erläuterung: Die Baukörper werden nicht ins Grundrivasser eindringen.

4.2 Quellen und Quellfluren, wasserfrlhrende scfrichten (Hangschichfurasser)
und regelmäßig überschwemrnte Bereiche (AuenschuE) bleiben unbenlhrl

4.3 lm Baugebiet sind geeignete Maßnahmen zum scfiute des wassers vorgesehen.
Erläuterung: Eine möglichst flächige versickerung, zB. durch begruntellac*ren
oder Versickerungsmulden, wird gewähdeistet priüate Verkehrsfldctren und
StellpläEe erhalten wassedurchlässige Beläge.

Schutzgut Luft/Klima

Bei der Planung des Baugebietes wurde auf Frischluftschneisen und
zugehörige Kalüuftentstehungsgebiete geachtet
Erläuterung: Durch die Bebauung rrird weder eine Fdsclrlufiscirneise
noch ein zugehöriges Ka{tlufientstehungsgebiet maßgeblidr beeinüächtigt

Schutzgut l"andschaftsbild

Das Baugebiet grenä an eine bestehende Bebauung an.

Die Planung benlcksic*rtigt exponierte und für das LanGcirafisbild oder die
Naiurgebundene Erholung bedeutsame Beniche"
Edäuterung: Das Baugebiet beeintricfitigt weder exponierte, ',,,eithin sichtbare Höhenrticken/
Hanglagen noclr kulturhistorisctre ba,v- landschafispnigende Elemente (zB: Kuppe mit
Kapelle o.ä.); maßgebliahe Erholungsräume werden nin:cfScil gL

Art der Maßnahmen:

<.tr

K':,.".,:::i

{,

ff,.

N, rnein

ffo f, nein

ff;" I nein

Art der Maßnahmen

s.,s_

N- ü nein

tt"

o. I

N;
fl nein

I nein

{, r nein

Art der Maßnahmen:Sff-
alle F:'agen mrt kein


